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§ 27 WGarG 2008 Städtebauliche
Vorschriften

 WGarG 2008 - Wiener Garagengesetz 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Errichtung von Tankstellen ist nur in als Betriebsbaugebiet ausgewiesenen Teilen des gemischten Baugebietes,

im Industriegebiet, in Sondergebieten sowie auf Verkehrsbändern zulässig.

(2) Auf ö5entlichen Verkehrs6ächen dürfen Tankstellen unbeschadet der straßenpolizeilichen Vorschriften nur unter

der Voraussetzung errichtet werden, dass dadurch der Zweck der Widmung nicht beeinträchtigt wird.
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